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Sachverhalt:

Der Entwurf der Planung lag vom 02.11.2022 bis zum 09.12.2022 zum Zwecke 
der Öffentlichkeitsbeteiligung aus. Zeitgleich wurden die Behörden und Träger 
öffentlicher Belange beteiligt. Die Folgenden wesentlichen Inhalte wurden 
vorgebracht:

- Es seien Aussagen über die geplanten Standorte von Rettungstürmen zu 
treffen. Zudem müsse eine Nutzungsaufnahme an den Beginn einer 
Strandbewachung geknüpft werden.

- Die Nutzungseinschränkung auf saisonale Wohnungen löse ein Recht auf 
Entschädigung aus.

- Aus abfallrechtlicher Sicht würde mit den Wohnungen für 
Rettungsschwimmer eine „neue Qualität“ geschaffen.

- Es müsse eine ausreichend befestigte Wendeanlage für 3- bis 4-achsige 
Abfallsammelfahrzeuge errichtet werden.

- Die Wohnungen für Rettungsschwimmer brächten ein erhöhtes 
Störpotential für angrenzende Schutzgebiete.

- Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes sei gegeben.
- Es entstünde eine Präzedenzwirkung für andere Vorhaben.

Die Gemeinde hat sich im Rahmen der Abwägung intensiv mit den oben 
genannten Inhalten auseinandergesetzt. Die Gemeinde teilt die vorgebrachten 
Bedenken nicht und hat diese in der Abwägung sowie der Begründung 
ausführlich widerlegt.

Die folgende Anregung wurde berücksichtigt:

- Anstatt Wohnungen für Angehörige der Deutschen 
Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) oder vergleichbarer Organisationen 
zuzulassen, werden Wohnungen für Rettungsschwimmer zugelassen. 
Damit ist die gewünschte Wohnform bereits ausreichend bestimmt.
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Die eingegangenen Stellungnahmen wurden gemäß § 1 Abs. 7 BauGB in die 
Abwägung eingestellt und gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen. Nach Durchführung der Abwägung liegen nun die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen vor, um die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 10.1 als Satzung zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

1. Die Gemeinde hat die während der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgebrachten 
Stellungnahmen mit folgendem Ergebnis geprüft:
Siehe Anlage. Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange, die Stellungnahmen vorgebracht haben, das 
Abwägungsergebnis mitzuteilen.

3. Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 10.1 gemäß § 10 BauGB als Satzung.

4. Die Begründung wird gebilligt.

5. Der Bürgermeister wird beauftragt, die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 10.1 ortsüblich bekanntzumachen.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, 
Bewirtschaftung)

x Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
x durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: 4/51101/56255000

durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger 
Haushaltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:
1 Beschluss 10 1 23-Plan A3 öffentlich

2 Begründ_Satzung_1. Ä. B10.1_Kalkhorst öffentlich
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3 1. Änd. B10.1 Kalkhorst Abwägung_neu öffentlich
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SATZUNG DER GEMEINDE KALKHORST

über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10.1
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Auszug aus der digitalen topographischen Karte, © GeoBasis DE/M-V 2022 
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Begründung 

 
1. Einleitung 
 
1.1 Anlass und Ziele der Planaufstellung 
 
Gemäß § 1 Baugesetzbuch (BauGB) ist mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes 
das Ziel verbunden, in der Gemeinde die nachhaltige städtebauliche Ordnung und eine 
dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende Bodennutzung zu gewährleisten. 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst hat in ihrer Sitzung am 16.12.2021 
die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10.1 mit der Gebietsbe-
zeichnung „Parkplatz und Versorgung Kolonnenweg“ beschlossen. Das Planungsziel 
besteht darin, Planungsrecht für die Errichtung von saisonalen Wohnungen für Ret-
tungsschwimmer zu schaffen. Die Bereitstellung von derartigem Wohnraum steht im 
Zusammenhang mit der beabsichtigten Beantragung ein staatlich anerkannter Erho-
lungsort zu werden. 
 
 
1.2 Lage und Geltungsbereich 
 
Die Gemeinde Kalkhorst liegt im Norden des Landkreises Nordwestmecklenburg, un-
mittelbar an der Küstenlinie (Lübecker Bucht) zwischen der Hansestadt Lübeck im 
Westen und der Hansestadt Wismar im Osten. Die nächstgelegenen Städte sind 
Dassow, Grevesmühlen und Klütz. Das Gemeindegebiet bildet mit der Stadt Klütz und 
weiteren Gemeinden den Klützer Winkel. Die Fläche des Gemeindegebietes beträgt 
ca. 5 190 ha. Im Norden hat die Gemeinde eine Küste zur Ostsee. 
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10.1 mit einer Größe 
von ca. 1,6 ha liegt nordwestlich der Ortslage Groß Schwansee am Kolonnenweg. Der 
Geltungsbereich der 1. Änderung ist identisch mit dem Geltungsbereich des Ur-
sprungsplanes. 
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Luftbild des Plangebietes in Kalkhorst, © GeoBasis DE M-V 2022 

 
 
1.3 Planverfahren 
 
Die Gemeinde ist der Auffassung, dass die Voraussetzungen für die Durchführung des 
vereinfachten Verfahrens nach § 13 BauGB vorliegen, da die Grundzüge der Planung 
nicht berührt werden. Dies begründet sich zum einen auf die lediglich das Maß der 
baulichen Nutzung bzw. die Bauweise betreffenden Änderungen und andererseits auf 
die geringfügige Modifikation der zulässigen Art der baulichen Nutzung. Das im Ur-
sprungsplan festgesetzte Sonstige Sondergebiet „Versorgung und Infrastruktur“ wird 
um saisonale Wohnungen für Rettungsschwimmer erweitert. Die Zweckbestimmung 
des Sonstigen Sondergebietes wird nicht geändert. 
Weiterhin werden keine Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung unterliegen vorbereitet und es liegen keine Anhaltspunkte für 
eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter vor 
(siehe unter 6.). 
 
Ausgehend von der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (Urt. v. 
4.8.2009 – 4 CN 4.08) müsse angenommen werden können, die Änderung der Art der 
baulichen Nutzung liege noch im Bereich dessen, was die planende Gemeinde gewollt 
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hat oder gewollt hätte, wenn sie die weitere Entwicklung einschließlich des Grundes 
für die Änderung bereits gekannt hätte. 
In der Ursprungsplanung wurden Dauerwohnungen sowie Ferienwohnungen aus-
drücklich ausgeschlossen. Daher lässt die Gemeinde mit der 1. Änderung auch nur 
saisonale Wohnungen für Rettungsschwimmer zu. Das Entstehen einer „Wohn- oder 
Ferienwohnsiedlung“, wie es bereits die Ursprungsplanung vermeiden wollte, wird 
auch mit der 1. Änderung nicht vorbereitet. Es ist anzunehmen, dass wenn die Ge-
meinde zum Zeitpunkt der Aufstellung des Ursprungsplanes von dem Bedarf an Woh-
nungen für Rettungsschwimmer gewusst hätte, auch damals schon derartigen Woh-
nungen zugelassen hätte.  
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10.1 wird im vereinfachten Verfahren nach 
§ 13 BauGB durchgeführt. Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB wird abgesehen. 
 
Der Entwurf der Planung lag vom 02.11.2022 bis zum 09.12.2022 zum Zwecke der 
Öffentlichkeitsbeteiligung aus. Zeitgleich wurden die Behörden und Träger öffentlicher 
Belange beteiligt. Die Folgenden wesentlichen Inhalte wurden vorgebracht: 
 

- Es seien Aussagen über die geplanten Standorte von Rettungstürmen zu tref-
fen. Zudem müsse eine Nutzungsaufnahme an den Beginn einer Strandbewa-
chung geknüpft werden. 

- Die Nutzungseinschränkung auf saisonale Wohnungen löse ein Recht auf Ent-
schädigung auf. 

- Aus abfallrechtlicher Sicht würde mit den Wohnungen für Rettungsschwimmer 
einen „neue Qualität“ geschaffen. 

- Es müsse eine ausreichend befestigte Wendeanlage für 3- bis 4-achsige Ab-
fallsammelfahrzeuge errichtet werden. 

- Die Wohnungen für Rettungsschwimmer brächten ein erhöhtes Störpotential für 
angrenzende Schutzgebiete. 

- Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes sei gegeben. 
- Es entstünde eine Präzedenzwirkung für andere Vorhaben. 

 
Die Gemeinde hat sich im Rahmen der Abwägung intensiv mit den oben genannten 
Inhalten auseinandergesetzt. Die Gemeinde teilt die vorgebrachten Bedenken nicht 
und hat diese in der Abwägung sowie der Begründung ausführlich widerlegt. 
 
Die folgenden Anregungen wurden berücksichtigt: 
 

- Anstatt Wohnungen für Angehörige der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft 
(DLRG) oder vergleichbarer Organisationen zuzulassen, werden Wohnungen 
für Rettungsschwimmer zugelassen. Damit ist die gewünschte Wohnform be-
reits ausreichend bestimmt. 

- Es wird auf die Festsetzung von einem bestimmten Belegungszeitraum der 
Wohnungen für Rettungsschwimmer verzichtet. Die Gemeinde sichert dies 
rechtlich in einem Kaufvertrag oder wird die Wohnungen selbst betreiben. 

 
 
1.4 Planungsrecht, Flächennutzungsplanung und Raumordnung 
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Die Gemeinde Kalkhorst verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan (beste-
hend aus den Teilflächennutzungsplänen der ehemaligen Gemeinden Kalkhorst und 
Elmenhorst) in der Fassung der 9. Änderung aus dem Jahr 2018. Bereits der Urspru-
ungsplan wurde aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Mit der 1. Änderung wird 
das festgesetzte Sonstige Sondergebiet neu definiert. Die Zweckbestimmung „Versor-
gung und Infrastruktur“ wird jedoch nicht geändert. Der Bebauungsplan Nr. 10.1 ist 
daher auch nach der 1. Änderung in Übereinstimmung mit den Darstellungen des Flä-
chennutzungsplanes. 
 
Planungsrechtliche Grundlagen für die Erarbeitung der Satzung sind: 
 
- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 08.10.2023 
(BGBI. I S. 1726),  

- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert am 14.06.2021 (BGBI. I S. 
1802),  

- die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15.10.2015 (GVOBl. M-V S. 344), zuletzt geändert 
durch das Gesetzt vom 26.06.2021 (GVOBl. M-V S. 1033) 

 
sowie die sonstigen planungsrelevanten, zum Zeitpunkt der Planaufstellung gültigen 
Gesetzesvorschriften, Erlasse und Richtlinien. 
 
Die in der Satzung genannten Gesetze, Richtlinien, DIN-Normen und Regelwerke kön-
nen im Bauamt des Amtes Klützer Winkel, Schlossstraße 1, 23948 Klütz, während der 
Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 
Als Plangrundlagen wurden die digitale Topographische Karte Maßstab 1:10.000 vom 
Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, © GeoBasis DE/M-V 
2022, Teilflächennutzungsplan der Gemeinde Kalkhorst i. d. F. der 9. Änderung, sowie 
ein Auszug aus der Liegenschaftskarte der Flur 3 in der Gemarkung Groß Schwansee 
verwendet. 
 
Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) werden 
für die Gemeinde folgende Festsetzungen getroffen: 
- Die Gemeinde liegt im Nahbereich des Grundzentrums Klütz und im Mittelbereich 

des Mittelzentrums Grevesmühlen. 
- Die Gemeinde Kalkhorst ist als „Ländlicher Raum mit günstiger Wirtschaftsbasis“ 

ausgewiesen. Diese Räume sollen unter Nutzung ihrer hervorgehobenen Ent-
wicklungspotenziale und Standortbedingungen als Wirtschafts- und Siedlungs-
standorte so gestärkt und entwickelt werden, dass sie einen nachhaltigen Beitrag 
zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region leisten. 

- Das Gemeindegebiet liegt innerhalb eines Tourismusschwerpunktraumes. Hier 
soll der Tourismus als wichtiger Wirtschaftsfaktor besonders entwickelt werden. 

- Insbesondere die Küstenbereiche des Gemeindegebietes sind dem Vorrangge-
biete sowie dem Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege zugeord-
net. 

 
Hintergrund der 1. Änderung ist das gemeindliche Ziel, ein anerkannter staatlicher Er-
holungsort gemäß Kurortgesetz M-V zu werden (siehe 2.1). Damit unterstreicht die 
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Gemeinde im besonderen Maße die beabsichtigte Entwicklung der Raumordnung und 
Landesplanung in einem Tourismusschwerpunktraum. 
Da es sich bei den saisonalen Wohnungen für Rettungsschwimmer nicht um eine 
Wohnbauflächenausweisung und Siedlungsentwicklung im herkömmlichen Sinne han-
delt und weil lediglich max. 3 Wohneinheiten errichtet werden können, betrachtet die 
Gemeinde die 1. Änderung nicht als raumbedeutsame Planung. Eine Abweichung von 
den Zielen der Raumordnung und Landesplanung im Bereich der Siedlungsentwick-
lung liegt daher aus Sicht der Gemeinde nicht vor. 
 
 
2. Planungskonzept 
 
2.1 Ausgangssituation 
 
Die Gemeinde Kalkhorst verfolgt das Ziel, ein staatlich anerkannter Erholungsort zu 
werden. Auf Grundlage des § 4 Abs. 1 Nr. 5 Kurortgesetz M-V ist es u. a. notwendig, 
einen bewachten Badestrand nachzuweisen. Entsprechendes Personal für die Stand-
bewachung verbleibt saisonal, während der Badesaison, in der Gemeinde. Es handelt 
sich regelmäßig nicht um ortsansässige Personen, die der Beschäftigung nachgehen. 
Die Gemeinde benötigt daher Wohnraum, der saisonal für das Personal der Strandbe-
wachung zur Verfügung gestellt werden kann. 
 
Es wurden verschiedene Möglichkeiten für die Bereitstellung von Wohnraum für das 
Personal der Strandbewachung geprüft. Die Gemeinde hat in der jüngeren Vergan-
genheit durch Bauleitplanungen neuen Wohnraum in dem Hauptort Kalkhorst geschaf-
fen. Diese Flächen werden jedoch von privaten Investoren entwickelt, so dass die Ge-
meinde keinen unmittelbaren Zugriff auf die zu schaffenden Wohnungen hat. Hinzu 
kommt der finanziell unverhältnismäßig große Aufwand, wenn die Gemeinde Wohnun-
gen in attraktiver und damit hochpreisiger Lage für eine lediglich saisonale Nutzung 
vorhält. Wohnungen im Hauptort Kalkhorst hätten die relativ langen Anfahrtswege für 
das Personal der Strandversorgung zum Nachteil. Die Nutzung von Wohnraum im 
Hauptort Kalkhorst ist somit unwirtschaftlich und unpraktikabel. Darüber hinaus ent-
stünden außerhalb der Badesaison städtebaulich unerwünschte Leerstände in der 
Ortslage. 
 
Mit der Bereitstellung von Wohnraum für das Personal der Strandbewachung im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 10.1 hat die Gemeinde die Möglichkeit, Wohn-
raum in unmittelbarer Strandnähe bereitzustellen. Die unmittelbare Strandnähe hat ei-
nerseits die „kurzen Wege“ für das Personal zum Vorteil und kann andererseits als 
attraktiver Wohnstandort für die aktive Anwerbung des gesuchten Personals dienen. 
Die Gemeinde Kalkhorst steht in einer Konkurrenzsituation im Werben um Rettungs-
schwimmer mit anderen Gemeinden an der Ostseeküste. Weiterhin erhofft sich die 
Gemeinde einen Effekt der sozialen Kontrolle des Parkplatzes im Plangebiet, wenn 
während der Badesaison das Gelände bewohnt wird. 
 
 
2.2 Festsetzungen 
 
In dem festgesetzten Sonstigen Sondergebiet SO „Versorgung und Infrastruktur“ sind 
gemäß § 11 Abs. 2 BauGB Einrichtungen der Dienstleistung und der Versorgung des 
Strandbereiches, gastronomische Einrichtungen, Shops zur Strandversorgung, 
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Dienstleitungen für den Parkplatz und Anlagen zur Verbesserung der touristischen Inf-
rastruktur zulässig. 
In den Obergeschossen sind zusätzlich max. 3 saisonale Wohnungen für Rettungs-
schwimmer zulässig. 
In dem festgesetzten Sonstigen Sondergebiet SO „Versorgung und Infrastruktur“ sind 
max. 2 Vollgeschosse zulässig. Die max. Traufhöhe beträgt 5,5 m und die max. First-
höhe beträgt 8,5 m. Es gilt der Bezugspunkt der Ursprungsplanung (3,0 m über HN). 
 
Dächer sind als Flachdächer mit einer maximalen Neigung von 5° auszubilden. Als 
Dacheindeckungen sind ausschließlich Gründächer mit einer Aufbauschicht von mind. 
10 cm zulässig. Mit der Festsetzung von Gründächern verfolgt die Gemeinde das Ziel, 
den Eingriff in Natur und Landschaft zu minimieren. 
 
Die zulässige Art der baulichen Nutzung wird lediglich in den Obergeschossen um 
saisonale Wohnungen ergänzt. Die anderen Nutzungen entsprechen den Festsetzun-
gen des Ursprungsplanes. Weiterhin wurde das Maß der baulichen Nutzung behutsam 
angepasst um ausreichend dimensionierte Obergeschosse auszubilden und gleichzei-
tig keinen erheblichen Eingriff in das Landschaftsbild vorzubereiten. 
 
 
3. Ver- und Entsorgung 
 
An der Ver- und Entsorgung werden keine Änderungen vorgenommen. Die Aussagen 
der Ursprungsplanung behalten ihre Gültigkeit. 
 
Das auf den Verkehrsflächen und dem Parkplatz anfallende Niederschlagswasser wird 
lokal versickert. Das in dem Sonstigen Sondergebiet SO anfallende Niederschlags-
wasser soll auch ortsnah versickert werden. Die Gemeinde setzt für das Baugebiet 
zwingend ein Flachdach mit extensiver Begrünung fest. Dadurch kann ein Großteil des 
anfallenden Niederschlagswassers lokal verdunsten. Es findet bei einer maximalen 
Grundfläche von 300 m² nur ein geringfügig erhöhter Abfluss statt, so dass der Eingriff 
in den natürlichen Wasserhaushalt als minimal betrachtet werden kann. 
 
 
4. Eigentumsverhältnisse, Planungskosten 
 
Die Straßenverkehrsflächen befinden sich im öffentlichen Eigentum. Die Baugebiete 
sind im Eigentum der Gemeinde. Die Planungskosten trägt die Gemeinde Kalkhorst. 
 
 
5. Immissionsschutz 
 
Durch die 1. Änderung werden planungsrechtlich keine Nutzungen vorbereitet, die Im-
missionen, die über das Maß der Ursprungsplanung hinaus gehen, verursachen kön-
nen. Immissionsquellen, die in relevantem Maße auf das Plangebiet einwirken könnten 
sind nicht ersichtlich. Die Gemeinde sieht daher von einer fachgutachterlichen Prüfung 
ab. 
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6. Umweltbelange 
 
Schutzgebiete 
Im Rahmen der Planaufstellung des Ursprungsplanes wurde die Verträglichkeit der 
Planung mit den Schutzzielen der angrenzenden umweltrechtlichen Schutzgebiete 
nachgewiesen. 
 

- Landschaftsschutzgebiet „Naturküste Nordwestmecklenburg“ 
- Naturschutzgebiet „Küstenlandschaft bei Barendorf“ 
- FFH-Gebiet „Steilküste zwischen Groß Klütz Höved und Pötenitz, Uferbereich-

des Dassower Sees und Selmsdorfer Traveufer“ 
 
Mit der 1. Änderung werden saisonale Wohnungen für Rettungsschwimmer planungs-
rechtlich vorbereitet. Es handelt sich nur um maximal 3 Wohnungen, so dass hiervon 
keine feststellbaren Mehrbelastungen für die zuvor genannten Schutzgebiete ausge-
hen. 
Das Schutzgebiet wurde im Dezember 2004 als GGB bestätigt. Der Ursprungsbebau-
ung wurde im Oktober 2001 als Satzung beschlossen. Laut einer Recherche der his-
torischen Luftbilder ist der Parkplatz bereits 2002 vorhanden. Dementsprechend ist 
der Parkplatz als Vorbelastung bei dem Verträglichkeitsnachweis zu betrachten. 
Daraus schlussfolgernd wäre nur die zusätzliche Beeinträchtigung durch die Schaffung 
von Möglichkeiten für die saisonale Unterbringung von Rettungsschwimmern zu be-
trachten und diese kann aus Sicht der Gemeinde im Vorfeld ausgeschlossen werden. 
Grund hierfür sind die als deutlich gravierender zu bewertenden Parkplatzflächen. Es 
ist keine Erhöhung der Strandbesucherzahl zu erwarten. Die Parkplatzanzahl bleibt 
gleich bzw. verringert sich durch den Bau des Gebäudes, da das ausgewiesene Sons-
tige Sondergebiet SO aktuell mit Parkplätzen überbaut ist. 
In Rede stehen 3 saisonale Wohnungen für Rettungsschwimmer, die zusätzlich zu 
gastronomischen Einrichtungen, Shops sowie weiteren Nutzungen zur Strandversor-
gung zugelassen werden. In der Ursprungsplanung wurde die Verträglichkeit der Pla-
nung mit dem Schutzgebiet fachgutachterlich nachgewiesen. Bei einer nun möglichen 
Mehrbelastung für das Schutzgebiet handelt es sich um Wohnungen für Rettungs-
schwimmer, die in der Badesaison zur Ausübung ihrer Arbeit als Rettungsschwimmer 
nach Kalkhorst kommen. Diese Personen kommen nicht nach Kalkhorst um dort Frei-
zeitaktivitäten nachzugehen. Daher werden sie auch die üblichen Nachtruhezeiten ein-
halten und keine wesentlichen Immissionen erzeugen. 
Die Notwendigkeit eines Verträglichkeitsnachweises nach § 34 Abs.1 BNatSchG ent-
fällt aufgrund der zuvor dargestellten Argumentation. 
 
Landschaftsbild 
Die Gemeinde sieht durch die Änderung der Gebäudehöhe auch keine wesentlichen 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild gegeben. Die zu untersuchende Veränderung 
der Landschaft erfolgte bereits mit dem Ursprungsplan. 
Der bestehende Parkplatz ist mit Bäumen eingefasst, zudem sind zahlreiche weitere 
Bäume auf dem Parkplatz. Ein Gebäude mit einer Traufhöhe von 3,5 m wäre ohnehin 
schon zulässig, so dass nur die zusätzlichen 2 m zu betrachten sind. Es ist folglich 
ausgeschlossen, die um 2 m erhöhte Traufe eines einzelnen Gebäudes würde das 
Landschaftsbild des mehrere Hundert Meter langen Küstenwaldes auf eine Weise ne-
gativ beeinflussen, dass der subjektiv empfundene Erholungswert des geneigten Be-
trachters nachhaltig zerstört würde. 
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Artenschutz 
Des Weiteren wurde geprüft, ob mit der der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 10.1 zusätzliche artenschutzrechtliche Belange zu beachten sind. Es erfolgt keine 
Änderung von Baugrenzen. Durch die Zulassung von Wohnraum im Obergeschoss 
werden keine Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG hervorgerufen. Vorsorglich wird 
der Hinweis aufgenommen, dass Gehölze nur außerhalb der Brutzeit von Vögeln ge-
rodet werden dürfen (siehe § 39 BNatSchG): 

- Die Beseitigung von Gehölzen darf nur im Zeitraum zwischen 01. Oktober und 
28. Februar durchgeführt werden (siehe § 39 Abs. 5 Satz 2 des BNatSchG). 
Ausnahmen sind zulässig, sofern ein gutachterlicher Nachweis durch den Ver-
ursacher erbracht wird und Verbotsbestände des § 44 BNatSchG auszuschlie-
ßen sind. Hierfür ist die Zustimmung der zuständigen Behörde notwendig. 

 
Gesetzliche Grundlagen - Artenschutz 
Gemäß § 39 (5) Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist es verboten, Bäume, 
die außerhalb des Waldes stehen, Hecken, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit 
vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden oder auf Stock zu setzen. Nicht 
zu erhaltende Gehölze müssen somit außerhalb dieser Zeit entfernt werden.  
 
Gemäß § 44 (1) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist es verboten, 
1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
 zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogel-
arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
 Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, 
 wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 
 einer Art verschlechtert, 

3.  Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-
ren. 

 
 
7. Durchführungsrelevante Hinweise 
 
Die saisonalen Wohnungen für Rettungsschwimmer sind ausschließlich innerhalb der 
Badesaison vom 01.05. bis zum 15.09. eines Kalenderjahres zu betreiben. 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind von der geplanten Maßnahme keine Bau- 
oder Bodendenkmale betroffen. Wer während der Baumaßnahmen Sachen, Sachge-
samtheiten oder Teile von Sachen (Funde) entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass 
an ihrer Erhaltung gemäß § 2 Abs. 1 des DSchG M-V ein öffentliches Interesse be-
steht, hat dies unverzüglich anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den 
Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer, zufälligen Zeugen, die den Wert des Ge-
genstandes erkennen. Die Anzeige hat gegenüber der unteren Denkmalschutzbe-
hörde zu erfolgen. Sie leitet die Anzeige unverzüglich an die Denkmalfachbehörde 
weiter. Der Fund und die Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten. Die 
Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher An-
zeige spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist 
im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder 
die Bergung des Denkmals dies erfordert - vgl. § 11 Abs. 1, 2, 3 DSchG M-V. 
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Das Plangebiet ist als nicht kampfmittelbelastet bekannt. Es ist jedoch nicht auszu-
schließen, dass bei Tiefbaumaßnahmen Munitionsfunde auftreten können. Aus die-
sem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten 
bei diesen Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden 
werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren 
Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen. 
Nötigenfalls ist die Polizei und ggf. die örtliche Ordnungsbehörde hinzuzuziehen. 
 
 
 
 
Kalkhorst, den 

Neick, Bürgermeister 
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Die Gemeinde Kalkhorst nimmt die nebenstehenden Ausführungen zur Kennt-
nis und stimmt diesen zu. 
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Die Gemeinde Kalkhorst nimmt die nebenstehenden Ausführungen zur Kennt-
nis und stimmt diesen zu. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Grundzüge der Planung nach raum-
ordnerischen Maßstäben nicht berührt werden. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Planung mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. 
 
 
Die abschließenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zu 1. 
Die Gemeinde nimmt die nebenstehenden Ausführungen zur Kenntnis und 
stimmt diesen zu. 
 
 
Zu 2. 
Die Gemeinde stimmt den Ausführungen nicht zu, wonach sie in der Begrün-
dung Aussagen zu Standorten von Rettungstürmen, geplanten Belegungen 
oder dem Realisierungszeitraum treffen müsste. Es ist nicht Aufgabe der Bau-
leitplanung detaillierte Konzepte zur touristischen Infrastruktur zu erarbeiten. 
Die Forderung derartige Aussagen zu Belangen außerhalb des Plangebietes in 
die Begründung aufzunehmen, entspricht nicht der planerischen Praxis und ist 
auch nicht geboten. 
„Einer ‚Bedarfsanalyse‘ bedarf es bei der Bauleitplanung aus dem Blickwinkel 
der Planrechtfertigung nicht. […] Insoweit unterscheidet sich die Bauleitplanung 
von der Fachplanung, bei der unter dem Gesichtspunkt der Planrechtfertigung 
der Bedarf besonders zu prüfen ist. Der Verzicht auf einen konkreten Bedarfs-
nachweis entspricht der Entwicklungsfunktion der Bauleitplanung (Rn. 32 f.). 
Mit dem Begriff ‚Entwicklung‘ werden nicht nur vorhandene Verhältnisse, son-
dern auch künftige Veränderungen (§ 5 Abs. 1 Satz 1: ‚nach den voraussehba-
ren Bedürfnissen der Gemeinde‘) in die Betrachtung einbezogen.“ (Brügel-
mann/Gierke, 2022, BauGB § 1 Rn. 87) 
Der hier vorliegende Bebauungsplan stellt eine Angebotsplanung dar, die auf 
die Entwicklungsabsichten der Gemeinde – namentlich der Bereitstellung eines 
bewachten Badestrandes – reagiert und hierfür Wohnraum bereitstellt.  
Eine bedingte Festsetzung nach § 9 Abs. 2 BauGB, wie vom LK NWM ange-
regt, läuft ins Leere, da es jeder Logik entbehren würde, Wohnungen für Ret-
tungsschwimmer zu errichten, wenn bekannt werden würde, dass überhaupt 
keine Rettungsschwimmer in die Gemeinde kämen. 
 
Zu Verfahrensvermerke etc. 
Der Hinweis auf § 4a Abs. 4 BauGB wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu 1. 
Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis und beachtet diesen. 
Die Gemeinde verzichtet auf eine Begrenzung der Bettenzahl. Mit der Begren-
zung der Wohnungszahl auf max. 3 wurde bereits eine ausreichende Regulie-
rung vorgenommen. Da die Gemeinde attraktiven Wohnraum für die Rettungs-
schwimmer bereitstellen will, ist eine Überbelegung der Wohnungen mit einer 
Vielzahl von Betten kein erwartbares Szenario. 
 
Zu 2. 
Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis und beachtet diesen. Der Zeit-
raum für die Nutzung der Wohnungen wird als Hinweis aufgenommen. Zudem 
erfolgt eine rechtliche Sicherung über einen privatrechtlichen Vertrag oder in-
dem die Gemeinde die Wohnungen selbst betreibt. 
 
Zu 3. 
Die nebenstehenden Ausführungen weist die Gemeinde als sachlich falsch und 
gegenstandslos zurück. Mit der 1. Änderung wird überhaupt erst Baurecht für 
saisonale Wohnungen für Rettungsschwimmer geschaffen. Selbst wenn also 
ein privater Betreiber die saisonalen Wohnungen für Rettungsschwimmer er-
richten und vermieten sollte, würde er dies im Wissen um die besondere Zweck-
bestimmung tun. Es ist daher in hohem Maß irrsinnig, anzunehmen, es könnte 
ein Entschädigungsanspruch dafür bestehen, dass ein Betreiber Wohnungen 
für Rettungsschwimmer im Winter, wenn ohnehin keine Rettungsschwimmer 
anwesend sind, nicht vermieten darf. 
 
Zu 4. 
Die Gemeinde hat keine Veranlassung von dem vorgesehenen Flächenbedarf 
für die Nutzungen der Ursprungsplanung Abstand zu nehmen. Im Entwurf 
wurde bereits dargelegt, dass die nun zusätzlich zulässigen saisonalen Woh-
nungen im Dachgeschoss untergebracht werden sollen. Mit der Ausweisung 
eines weiteren Vollgeschosses wird eine zusätzliche Versieglung vermieden 
und dem Prinzip des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden entsprochen. 
 
Zu 5. 
Die Meinung des LK NWM wird nicht geteilt. Saisonale Wohnungen für Ret-
tungsschwimmer entsprechen dem Gebietscharakter des sonstigen Sonderge-
bietes für Strandversorgung, wie es im Ursprungsplan festgesetzt wurde. Eine 
Erweiterung des Nutzungskataloges um saisonale Wohnungen für Rettungs-
schwimmer stellt auch dadurch keine neue Qualität dar, dass gerade keine 
 

23 von 38 in Zusammenstellung



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger                Abwägung der Gemeinde Kalkhorst 

 7 

 
 

allgemeine Wohnnutzung zugelassen wird, sondern nur eine ganz speziell de-
finierte Form von Wohnnutzung. 
 
„Innerhalb der allg. durch § 1 Abs. 1 und anderen Vorschriften des BauGB ge-
setzten Grenzen besitzt die Gemeinde einen breiten Gestaltungsspielraum und 
eine ‚Definitionsprärogative‘, d. h. die Befugnis, die maßgebende ‚städtebauli-
che Entwicklung und Ordnung‘ bzw. die ‚geordnete städtebauliche Entwicklung‘ 
selbst festzulegen. Es ist Sache der Gemeinde, welchen Inhalt sie dem Begriff 
‚geordnete städtebauliche Entwicklung‘ im Einzelnen gibt. Die Gemeinde darf 
insoweit eigene Städtebaupolitik betreiben, die ihren städtebaulichen Ord-
nungsvorstellungen entspricht.“ (Brügelmann/Gierke, 2022, BauGB § 1 Rn. 69) 
 
Die Gemeinde hat in der Begründung die verfolgten städtebaulichen Ziele dar-
gelegt. Warum der LK NWM in seiner Stellungnahme pauschal behauptet, die 
städtebauliche Erforderlichkeit gehe aus der Begründung nicht hervor ohne 
hierfür etwaige Gründe anzuführen, kann nicht nachvollzogen werden. Die Ge-
meinde hat dargelegt, dass die saisonalen Wohnungen für Rettungsschwimmer 
insbesondere der Bereitstellung von attraktivem Wohnraum und damit der ak-
tiven Anwerbung des gesuchten Personals dienen. Die Gemeinde Kalkhorst 
steht in einer Konkurrenzsituation im Werben um Rettungsschwimmer mit an-
deren Gemeinden an der Ostseeküste. 
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Die Gemeinde Kalkhorst ist Eigentümer des betreffenden Flurstücks und wird 
entweder selbst als Bauherr tätig werden oder über den Kaufvertrag den Bele-
gungszeitraum rechtlich sichern. 
 
Die Gemeinde hat keine Veranlassung von dem vorgesehenen Flächenbedarf 
für die Nutzungen der Ursprungsplanung Abstand zu nehmen. Im Entwurf 
wurde bereits dargelegt, dass die nun zusätzlich zulässigen saisonalen Woh-
nungen im Dachgeschoss untergebracht werden sollen. Mit der Erhöhung der 
Traufhöhe und der Firsthöhe wird die Errichtung eines Dachgeschosses ermög-
licht. Im Übrigen erfolgt eine Begrenzung der zulässigen Wohnungen auf die 
Anzahl von 3. Dadurch wird eine zu intensive Nutzung verhindert. Die Ge-
meinde plant nunmehr die Ausbildung eines begrünten Flachdaches um Ein-
griffe in Natur und Landschaft zu minimieren. 
 
 
Vorbeugender Brandschutz 
Die Gemeinde nimmt den Hinweis auf § 14 LBauO M-V zur Kenntnis und be-
achtet diesen. 
 
 
Erreichbarkeit bebaubarer Flächen 
Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Erreichbarkeit bebaubarer Flächen zur 
Kenntnis und beachtet diese. Eine ausreichende Erreichbarkeit des Gebäudes 
im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10.1 ist gege-
ben. 
 
 
Löschwasserversorgung 
Die Löschwasserversorung für den Grundschutz sowie für das dauerhafte Lö-
schen wird durch Wasserentnahme aus der ca. 250 m entfernten Ostsee si-
chergestellt. 
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Die Gemeinde nimmt die allgemeinen Hinweise auf die einschlägigen Regel-
werke und Vorschriften zum Brandschutz zur Kenntnis und beachtet diese. 
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Die Gemeinde nimmt die allgemeinen Hinweise auf die einschlägigen Regel-
werke und Vorschriften zum Brandschutz zur Kenntnis und beachtet diese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untere Denkmalschutzbehörde 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Änderungen vorzunehmen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Kalkhorst nimmt zur Kenntnis, dass seitens der unteren Was-
serbehörde auf entgegenstehende Belange hingewiesen wird, die in der Abwä-
gung berücksichtigt werden sollen. 
Prinzipielle Bedenken gegen die Planung können der Stellungnahme nicht ent-
nommen werden. 
 
 
1. Wasserversorgung 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass das Vorhaben nicht durch Trinkwas-
serschutzzonen berührt wird. Der Hinweis auf den zuständige Zweckverband 
Grevesmühlen wird zur Kenntnis genommen. 
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2. Abwasserentsorgung  
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der Hinweis auf den zu-
ständige Zweckverband Grevesmühlen wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
3. Niederschlagswasserbeseitigung 
Die Gemeinde nimmt den Hinweis auf § 54 WHG zur Kenntnis und beachtet 
diesen. 
 
Die nebenstehenden Hinweise zu den rechtlichen Regelungen der Versicke-
rung von Niederschlagswasser werden zur Kenntnis genommen und berück-
sichtigt. 
 
 
Die Gemeinde stimmt den nebenstehenden Ausführungen zu. Das auf den Ver-
kehrsflächen und dem Parkplatz anfallende Niederschlagswasser wird lokal 
versickert. Das in dem Sonstigen Sondergebiet SO anfallende Niederschlags-
wasser soll auch ortsnah versickert werden. Die Gemeinde setzt für das Bau-
gebiet zwingend ein Flachdach mit extensiver Begrünung fest. Dadurch kann 
ein Großteil des anfallenden Niederschlagswassers lokal verdunsten. Es findet 
bei einer maximalen Grundfläche von 300 m² nur ein geringfügig erhöhter Ab-
fluss statt, so dass der Eingriff in den natürlichen Wasserhaushalt als minimal 
betrachtet werden kann. 
 
Die Gemeinde stellt klar, dass eine Einleitung in das Gewässer 15/1 nicht vor-
gesehen wird. 
Die Hinweise auf die einschlägigen Regelwerke zur Niederschlagswasserversi-
ckerung werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Das auf den Verkehrsflächen und dem Parkplatz anfallende Niederschlagswas-
ser wird lokal versickert. Das in dem Sonstigen Sondergebiet SO anfallende 
Niederschlagswasser soll auch ortsnah versickert werden. Die Gemeinde setzt 
für das Baugebiet zwingend ein Flachdach mit extensiver Begrünung fest. 
Dadurch kann ein Großteil des anfallenden Niederschlagswassers lokal ver-
dunsten. Es findet bei einer maximalen Grundfläche von 300 m² nur ein gering-
fügig erhöhter Abfluss statt, so dass der Eingriff in den natürlichen Wasserhaus-
halt als minimal betrachtet werden kann. Die Gemeinde stellt klar, dass eine 
Einleitung in das Gewässer 15/1 nicht vorgesehen wird. 
 
 
5. Gewässerschutz 
Die nebenstehenden Ausführungen zu LAU-Anlagen werden zur Kenntnis ge-
nommen und beachtet. 
 
 
 
Der nebenstehende Hinweis zu wild abfließendem Wasser wird zur Kenntnis 
genommen. Im Plangebiet befindet sich lediglich ein Baugrundstück. Eine Be-
nachteiligung eines tiefer gelegenen Grundstückes ist nicht gegeben. 
Der zuständige Zweckverband wurde in das Planverfahren zum Ursprungsplan 
einbezogen. 
 
 
Im Ursprungsplan wurde bereits das Gewässer berücksichtigt. Hochbauliche 
Anlagen werden im Gewässerrandstreifen nicht planungsrechtlich vorbereitet. 
Die betreffenden Grundstücke verbleiben im Eigentum der Gemeinde. 
 
 
5. Hochwasserschutz 
Die Hinweise zum Hochwasserschutz und zum Küstenschutz werden zu Kennt-
nis genommen und beachtet. Die bebaubaren Flächen im Plangebiet (Sonsti-
ges Sondergebiet SO) befinden sich außerhalb des 200 m Küstenstreifens. 
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Bereits in der Ursprungsplanung wurde aus Gründen des Hochwasserschutzes 
der Höhenbezugspunkt mit einer Höhe von 3,0 m über NHN definiert. In Ver-
bindung mit einer Sockelhöhe von 0,5 m kann ein ausreichender Hochwasser-
schutz gewährleistet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landschaftsplanung 
Die Gemeinde Kalkhorst nimmt zur Kenntnis, dass aus der Sicht der unteren 
Naturschutzbehörde (uNB) die Belange von Naturschutz und Landschafts-
pflege bisher nicht angemessen berücksichtigt worden sind. Im Weiteren erfolgt 
eine Auseinandersetzung mit der vorgebrachten Argumentation.  
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1. 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Landschaftsplan und Landschaftsbild 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10.1 wird im vereinfachten Verfah-
ren nach § 13 BauGB durchgeführt. Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB und dem Umweltbericht nach § 2a BauGB wird abgesehen. 
Die Gemeinde ist der Auffassung, dass die Voraussetzungen für die Durchfüh-
rung des vereinfachten Verfahrens nach § 13 BauGB vorliegen, da die Grund-
züge der Planung nicht berührt werden. Dies begründet sich zum einen auf die 
lediglich das Maß der baulichen Nutzung bzw. die Bauweise betreffenden Än-
derungen und andererseits auf die geringfügige Modifikation der zulässigen Art 
der baulichen Nutzung. Das im Ursprungsplan festgesetzte Sonstige Sonder-
gebiet „Versorgung und Infrastruktur“ wird um saisonale Wohnungen für Ret-
tungsschwimmer erweitert. Die Zweckbestimmung des Sonstigen Sonderge-
bietes wird nicht geändert. 
 
Dementsprechend werden im Rahmen der Bebauungsplanänderung auch nur 
die zusätzlichen Beeinträchtigungen durch die Schaffung der Wohnungen für 
die Rettungsschwimmer betrachtet. Unter Berücksichtigung der zulässigen Be-
bauung und Nutzungen des Ursprungsplanes löst die geplante Aufstockung der 
Gebäudehöhe und die damit verbundenen Störungen keine zusätzlichen Kon-
fliktpunkte für Arten und Biotope im NSG aus. Die von der uNB benannten Kon-
fliktpunkte im Zusammenhang mit dem Landschaftsplan stehen in keinem Ver-
hältnis zu der geplanten Erweiterung. Die Wahl eines vereinfachten Verfahrens 
wurde im Rahmen der Begründung behandelt. Gemäß § 13 BauGB kann die 
Gemeinde das vereinfachte Verfahren anwenden, wenn u.a.  

- die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, 
nicht vorbereitet oder begründet wird, 

- keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Num-
mer 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter bestehen (...) 

Dies trifft aus Sicht der Gemeinde hier zu.  
Ein deutlich erhöhtes Störpotential liegt aus Sicht der Gemeinde durch die 
Schaffung von Wohnungen nicht vor. Es gibt keinen Anlass, davon auszuge-
hen, dass durch die Nutzungsgruppe Rettungsschwimmer und die zu erwarten-
den Verhaltensmuster eine deutliche Erhöhung der Störwirkung hervorgerufen 
wird. 
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Mit dem Ursprungsplan wird die Schaffung einer öffentlichen Parkplatzfläche 
sowie die Schaffung eines Sonstigen Sondergebietes „Versorgung und Infra-
struktur“ ermöglicht. Im Ursprungsplan ist die Überschreitung der Grenze des 
Naturschutzgebietes dargestellt. Grundsätzlich geht es mit der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes um die Erweiterung der Gebäudehöhe um ein Oberge-
schoss zur Errichtung von saisonalen Wohnungen für Rettungsschwimmer. 
Des Weiteren wurde im Ursprungsplan eine Umweltverträglichkeitsvorprüfung 
durchgeführt, die eine Zulässigkeit des Vorhabens bestätigt. Diese Prüfung 
setzt sich auch mit den Beeinträchtigungen von Schutzgebieten auseinander. 
 
In Rede stehen 3 saisonale Wohnungen für Rettungsschwimmer, die zusätzlich 
zu gastronomischen Einrichtungen, Shops sowie weiteren Nutzungen zur 
Strandversorgung zugelassen werden. In der Ursprungsplanung wurde die Ver-
träglichkeit der Planung mit dem Schutzgebiet fachgutachterlich nachgewiesen. 
Bei einer nun möglichen Mehrbelastung für das Schutzgebiet handelt es sich 
um Wohnungen für Rettungsschwimmer, die in der Badesaison zur Ausübung 
ihrer Arbeit als Rettungsschwimmer nach Kalkhorst kommen. Diese Personen 
kommen nicht nach Kalkhorst um dort Freizeitaktivitäten nachzugehen. Daher 
werden sie auch die üblichen Nachtruhezeiten einhalten und keine wesentli-
chen Immissionen erzeugen. 
 
Zu 1. 
Die Gemeinde sieht durch die Änderung der Gebäudehöhe auch keine wesent-
lichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild gegeben. Die zu untersuchende 
Veränderung der Landschaft erfolgte bereits mit dem Ursprungsplan. 
 
Der bestehende Parkplatz ist mit Bäumen eingefasst, zudem sind zahlreiche 
weitere Bäume auf dem Parkplatz. Ein Gebäude mit einer Traufhöhe von 3,5 m 
wäre ohnehin schon zulässig, so dass nur die zusätzlichen 2 m zu betrachten 
sind. Es ist folglich geradezu unsinnig anzunehmen, die um 2 m erhöhte Traufe 
eines einzelnen Gebäudes würde das Landschaftsbild des mehrere Hundert 
Meter langen Küstenwaldes auf eine Weise negativ beeinflussen, dass der sub-
jektiv empfundene Erholungswert des geneigten Betrachters nachhaltig zer-
stört würde. 
 
  

32 von 38 in Zusammenstellung



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger                Abwägung der Gemeinde Kalkhorst 

 16 

 Zu 2. 
Es ist schlicht falsch von einer Präzedenzwirkung auszugehen. Im Umfeld des 
Plangebietes müsste für ein weiteres Gebäude immer ein Bebauungsplan im 
Regelverfahren mit Umweltprüfung aufgestellt werden. Dazu gehört auch die 
Prüfung der kumulierenden Wirkung in die die bestehende Planung Berücksich-
tigung finden müsste. Auch wäre ggf. in einer Verträglichkeitsprüfung für das 
FFH-Gebiet eine sog. Summationsprüfung durchzuführen, die die bestehenden 
„Vorbelastungen“ berücksichtigt. Eine Präzedenzwirkung i. S. eines unhinter-
fragten Anspruches auf weitere ähnliche Bebauungen in der Nähe des Plange-
bietes kann es daher nicht geben. 
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Zu berücksichtigende Ziel des BNatSchG 
§ 1 Abs. 4 BNatSchG besagt (auszugsweise):  
Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Er-
holungswertes von Natur und Landschaft sind insbesondere 

1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, 
auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, 
Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren 

Die Argumentation der uNB ist unter Beachtung des bestehenden rechtskräfti-
gen Bebauungsplanes Nr. 10.1 nicht haltbar. Die Gemeinde berücksichtigt ne-
ben im hier behandelten Planverfahren die zusätzlichen Beeinträchtigungen. 
Es erfolgt keine Einbeziehung von freier Landschaft. Der Geltungsbereich geht 
nicht über den des Ursprungsplanes hinaus. Somit erfolgt auch keine zusätzli-
che Zerstörung der Kulturlandschaft oder eine Zersiedelung der Landschaft. 
Wenngleich die Gemeinde den Wert des Landschaftsraumes anerkennt, soll 
diese Landschaft auch touristisch genutzt werden. Das Gemeindegebiet liegt 
innerhalb eines Tourismusschwerpunktraumes. Hier soll der Tourismus als 
wichtiger Wirtschaftsfaktor besonders entwickelt werden. 
Hintergrund der 1. Änderung ist das gemeindliche Ziel, ein anerkannter staatli-
cher Erholungsort gemäß Kurortgesetz M-V zu werden. Damit unterstreicht die 
Gemeinde im besonderen Maße die beabsichtigte Entwicklung der Raumord-
nung und Landesplanung in einem Tourismusschwerpunktraum. 
Da es sich bei den saisonalen Wohnungen für Rettungsschwimmer nicht um 
eine Wohnbauflächenausweisung und Siedlungsentwicklung im herkömmli-
chen Sinne handelt und weil lediglich max. 3 Wohneinheiten errichtet werden 
können, betrachtet die Gemeinde die 1. Änderung nicht als raumbedeutsame 
Planung. 
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Die Aussage der uNB es würden die Voraussetzungen für Ferienwohnungen 
geschaffen ist inkorrekt.  
 
Mit der Etablierung eines bewachten Badestrandes geht es um die Sicherheit 
der Badegäste. Mit dem Personal vor Ort kann die dauerhafte Sicherung des 
Badestrandes nicht gewährleistet werden. Lange Anfahrten sind zusätzlich hin-
derlich. Auf Notfallsituationen beispielsweise in den Rand- und Nachzeiten 
kann ggf. nicht ausreichend reagiert werden. Für die staatliche Anerkennung 
als Erholungsort ist für Kalkhorst ein bewachter Badestrand zwingend erforder-
lich. 
 
Eine Zersiedlung beschreibt schließlich eine auf Dauerhaftigkeit angelegte Auf-
lösung der natürlichen Landschaftsstrukturen. Sofern eine Zersiedlung statt-
fände, würde sie bereits durch den Ursprungsplan eingeleitet sein. Hier zu be-
trachten ist lediglich die Erweiterung um 3 saisonale Wohnungen für Rettungs-
schwimmer. Nutzungen, die mit dem Strand in Verbindungen stehen in der 
Nähe des Strandes anzuordnen ist nur logisch. Die ursprüngliche Intention des 
Gesetzgebers Zersiedlungen zu vermeiden, dient der Verhinderung von unor-
ganischen Siedlungen. Dies ist hier eindeutig nicht der Fall. 
Die untere Naturschutzbehörde bleibt hier auch der Begründung schuldig, wo-
her sie die Vermutung/Unterstellung nimmt, die nur saisonale Nutzung könne 
nicht gewährleistet werden. 
 
Nochmals wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ausschließlich saisonale 
Wohnungen für Rettungsschwimmer entstehen sollen und keine Ferienwoh-
nungen. 
 
 
Artenschutz 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass durch die 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 10.1 die artenschutzrechtlichen Belange nichtberührt werden.  
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Natura 2000 
Die Lage des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) wird zur 
Kenntnis genommen. In den Planunterlagen ist bereits auf die Schutzgebiete 
im planungsrelevanten Bereich eingegangen. Es wird im Falle des benannten 
Natura 2000-Gebietes die Schlussfolgerung gezogen, dass Beeinträchtigun-
gen im Vorfeld ausgeschlossen werden können. Mit der hier behandelten Än-
derung des Bebauungsplanes geht es im Wesentlichen um die Erweiterung der 
Gebäudehöhe um ein Obergeschoss zur Errichtung von saisonalen Wohnun-
gen für Rettungsschwimmer. Das Schutzgebiet wurde im Dezember 2004 als 
GGB bestätigt. Der Ursprungsbebauung wurde im Oktober 2001 als Satzung 
beschlossen. Laut einer Recherche der historischen Luftbilder ist der Parkplatz 
bereits 2002 vorhanden. Dementsprechend ist der Parkplatz als Vorbelastung 
bei dem Verträglichkeitsnachweis zu betrachten. 
Daraus schlussfolgernd wäre nur die zusätzliche Beeinträchtigung durch die 
Schaffung von Möglichkeiten für die saisonale Unterbringung von Rettungs-
schwimmern zu betrachten und diese kann aus Sicht der Gemeinde im Vorfeld 
ausgeschlossen werden. Grund hierfür sind die als deutlich gravierender zu 
bewertenden Parkplatzflächen. Es ist keine Erhöhung der Strandbesucherzahl 
zu erwarten. Die Parkplatzanzahl bleibt gleich bzw. verringert sich durch den 
Bau des Gebäudes, da das ausgewiesene Sonstige Sondergebiet SO aktuell 
mit Parkplätzen überbaut ist. 
Die Notwendigkeit eines Verträglichkeitsnachweises nach § 34 Abs.1 
BNatSchG entfällt aufgrund der zuvor dargestellten Argumentation. Diese Ar-
gumentation wird in den Planunterlagen ergänzt. 
Dementsprechend unterbleibt ebenso die Nachreichung einer Prüfung und eine 
erneute Stellungnahme.  
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht 
keine Einwände erhoben werden. 
Der Verweis auf § 45 StVO wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten der Straßenaufsichtsbehörde 
keine Einwände bestehen. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des Straßenbaulastträgers keine 
Einwände bestehen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des öffentlichen Gesundheits-
dienstes keine Einwände bestehen. 
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Bereits durch den Ursprungsplan sind gastronomische Einrichtungen und 
Shops zulässig. Inwiefern nun durch 3 saisonale Wohnungen aus abfallwirt-
schaftlicher Sicht eine neue Qualität entsteht, kann nicht nachvollzogen wer-
den. Die allgemeinen Anforderungen an gewerbliche Abfälle sind höher als an 
Abfälle von privaten Haushalten. Auch die anfallenden Abfallmengen sind bei 
gewerblichen Nutzungen im Allgemeinen deutlich höher. Das Argument ist im 
höchsten Maße konstruiert. 
Bei den vorgelegten Unterlagen handelt es sich nicht um einen Vorentwurf nach 
§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB, sondern um einen Entwurf nach §§ 3 Abs. 2 
und 4 Abs. 2 BauGB. Da mit der 1. Änderung lediglich textliche Änderungen an 
der Planung vorgenommen wurden, hat sich die Gemeinde dazu entschieden, 
die 1. Änderung als sogenannten Textbebauungsplan zu erstellen. Zur Zuläs-
sigkeit von Textbebauungsplänen vgl. EZBK/Söfker BauGB § 9 Rn. 285a. Um-
fang und Anordnung der Bebauung ergeben sich aus der Ursprungsplanung.  
 
Zu Hinweis 
Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 
Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 12.12.2013 (4 C 15.12, 
Rn. 9) auf folgendes hingewiesen: „Das Bauplanungsrecht hat nicht die Auf-
gabe, rechtswidriges Verhalten zu sanktionieren. Dafür gibt es andere rechtli-
che Instrumentarien.“ Dieser Argumentation folgend kann es auch nicht die Auf-
gabe der Bauleitplanung sein, ordnungswidriges Handeln – in diesem Fall 
falsch abgestellte Fahrzeuge – sozusagen antizipierend in die Planung aufzu-
nehmen. 
Die geforderte Wendeanlage für 3- bis 4-achsiges Abfallsammelfahrzeug 
würde bedeuten, dass eine Wendeanlage mit einem Innenkreisdurchmesser 
von 12 m zu errichten ist. Dieser hat einen erheblichen Flächenbedarf und wäre 
dann in unmittelbarer Nähe zum FFH-Gebiet zu errichten. Die Logik dieser For-
derung erschließt sich dem Leser nicht. Darüber hinaus bietet der Parkplatz 
einem Entsorgungsfahrzeug die Möglichkeit, ohne jedes Wendemanöver das 
Gebäude anzufahren. 
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